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Art. 1 § 6 WGG Mindestanzahl der
Genossenschafter und

Mindestkapital
 WGG - Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

1. (1)Der Geschäftsanteil an einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer Genossenschaft muß mindestens 218 €

betragen und muß voll eingezahlt sein. Die Zahl der Genossenschafter hat mindestens 60 zu betragen. Kein

Genossenschafter darf über mehr als eine Stimme in der Generalversammlung verfügen, sofern die

Geschäftsanteile nicht mehrheitlich im Eigentum einer oder mehrerer Gebietskörperschaften stehen.

2. (2)Das Mindeststammkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

sowie das Mindestgrundkapital einer Bauvereinigung in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft hat jeweils drei

Mio. € zu betragen und muß voll eingezahlt sein. Die Aktien müssen auf Namen lauten. Die Umwandlung dieser

Aktien in Inhaberaktien muß im Gesellschaftsvertrag ausgeschlosseen sein.

3. (3)Die Übertragung von Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder die Übertragung

von Aktien muß an die Zustimmung des Aufsichtsrates gebunden sein.
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